
Absenkung der Eingangsbesoldung war
verfassungswidrig :-)
Beitrag von „Azami1986“ vom 29. November 2018 20:53

"Hallöchen, ich habe von 1.1.2011- 10.2014 die Absenkung erhalten und keinen Widerspruch
eingelegt. Ich wusste nicht,dass man das machen muss und war auch in Elternzeit. Jetzt
bekomm ich nichts zurück oder?"

Ich befürchte, dass du leider nichts zurück bekommen müsstest, da der Anspruch verjährt ist.
Im nachfolgenden Link steht, dass man Anspruch auf Nachzahlung bis einschließlich 2015 hat,
sofern man kein Widerspruch eingelegt hat.
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